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MJKE – Abt. 5/513- Az. 985.1-0 

Vivika Lemke  3896 Kiel, 20.09.2012 
 
 
Betr.: Information für den Europaauschusses zu den Organisatio-

nen Konferenz der Peripheren Küstenregionen und Nord-

seekommission 

 

Konferenz der Pe-

ripheren Küstenre-

gionen (KPKR) 

Die KPKR (Verein mit Sitz in Rennes, Frankreich) besteht aus 
derzeit 148 Regionen. Alle Regionen der geografischen Unter-
kommission (u. a. Nordsee- und Ostseekommission) sind zwin-
gend Mitglied in dem Dachverein. Die KPKR ist als geografische 
Lobbyorganisation einzuordnen, die in Brüssel regelmäßig Kon-
takte zur EU-Kommission pflegt. Sie wird jedoch vorrangig durch 
südeuropäische Interessen dominiert.  
 
Der Vorstand der KPKR (political bureau) besteht aus dem Prä-
sidenten (derzeit Jean-Yves le Drian, Bretagne, gewählt vom 
Vorstand auf zwei Jahre), dem 1. Vizepräsidenten sowie weite-
ren vier Vizepräsidenten. Zudem aus je einem Vertreter der Mit-
gliedsstaaten mit einem Stellvertreter. Bisher hatte Mecklenburg-
Vorpommern den deutschen Sitz (für MV, S-H und HB) im Vor-
stand sowie den Stellvertreterposten (wahrgenommen durch den 
Chef der Staatskanzlei und die Stellvertretung durch den Leiter 
der Europaabteilung). MV will nicht wieder kandidieren. Der Vor-
stand tagt min. zwei Mal im Jahr; die Generalversammlung ein-
mal pro Jahr. 
 
Der Generalsekretär der KPKR wird auf Vorschlag des Vorstan-
des von der Generalversammlung ernannt und ist für das Tages-
geschäft der KPKR verantwortlich. Derzeit ist Generalsekretärin 

Eleni Marianou. 
 
Die Arbeit der KPKR wird in Arbeitsgruppen (working groups) 
vorbereitet, deren Konstituierung von den Mitgliedsregionen an-
geregt und vom Vorstand beschlossen wird. Ihre Besetzung folgt 
übergreifend aus den geografischen Kommissionen der KPKR. 
Derzeit hat die KPKR folgende Arbeitsgruppen: 
 

 Landwirtschaft 
 Kohäsionspolitik 
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 Beschäftigung und Ausbildung 
 Externe Kooperation 
 Energie 
 Forschung und Innovation 
 Nachhaltiger Tourismus 
 TEN-T 
 Aquamarina (2007-2011) 
 Vasco da Gama 
 IKZM / Maritime Raumordnung 
 Maritime Sicherheit – Erika 4 
 Schiffbau und maritime Industrien 
 Fischerei 

 
Das Hanse-Office arbeitet in Arbeitsgruppen der KPKR mit, die 
von besonderen S-H Interesse sind, beispielsweise zur Unter-
stützung der Integrierten Meerespolitik und der Meeresfor-
schung. 
 
Während der Generalversammlung der KPKR vom 3.-5. Okto-
ber 2012 ist der Vorstand der KPKR für die nächsten zwei Jahre 
entsprechend den Vorschlägen der Mitgliedsregionen neu zu 
bestätigen. MV hat den Sitz Schleswig-Holstein / Bremen ange-
boten, da die MV-Landesregierung die Mitarbeit im Vorstand der 
KPKR nicht fortsetzen wird. 
 
Meldefrist: 28.9.2012, 12.00 Uhr, im Europaministerium bei Vivi-
ka Lemke (vivika.lemke@jumi.landsh.de, Tel 0431 988 3896). 
 

Nordseekommissi-

on (NSC) 

Die NSC hat 34 regionale Mitglieder; am stärksten vertreten ist 
Norwegen. Weitere Länder sind Schweden, Dänemark, Deutsch-
land (Bremen und S-H), Niederlande, Frankreich, England (mit 
Schottland). Die Mitglieder der NSC sind meistens regionale Ge-
bietskörperschaften, die viel weniger Kompetenzen haben als die 
Bundesländer. Laut Satzung der NSC (Art. 2) ist es die nächste 
Ebene unter der nationalstaatlichen Ebene. Das bedeutet, dass 
die Mitglieder der Arbeitsgruppen meistens gewählte Vertreter 
der „Counties“, Regionen, Grafschaften oder Städte und Ge-
meinden sind. 
 

mailto:vivika.lemke@jumi.landsh.de
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Das Präsidium der NSC wird gebildet aus einem Präsidenten 
(derzeit Ole B. Sörensen –DK) und zwei Vize-Präsidenten (John 
Lamb/GB und Tom-Christer Nilsen/NO), die durch die General-
versammlung der NSC gewählt werden. 
 
Das operative Geschäft und die Sitzungsvorbereitung führt das 
Generalsekretariat aus, das seinen Sitz meist beim Präsidenten 
hat, derzeit in Nordjylland. Es wird von Henning Christensen als 
Generalsekretär geleitet. Der Generalsekretär wird auf Vorschlag 
des Vorstandes durch die Generalversammlung ernannt (Art. 
4.5). 
 
Die Generalversammlung (General Assembly) tagt einmal jähr-
lich (Annual Business Meeting), meist im Juni. Teilnahmeberech-
tigt ist jeder aus den Mitgliedsregionen. Stimmberechtigt sind nur 
die politischen Vertreter. 
 
Der Vorstand der NSC (Executive Committee) besteht aus dem 
Präsidenten und den zwei Vize-Präsidenten sowie eines Dele-
gierten für jeden Mitgliedstaat. Jeder Staat ist berechtigt, ein 
Vorstandsmitglied und einen Stellvertreter zu benennen; das be-
deutet, dass die Regionen eines Mitgliedstaates sich über die 
Wahrnehmung der Sitze verständigen. Es gehört zur guten Pra-
xis, dass regulärer Sitz und Stellvertretung zwischen den Regio-
nen eines Mitgliedstaates geteilt werden. Der Vorstand wird von 
der Generalversammlung ernannt (Art. 4.1 der Satzung). Er tagt 
mindestens zwei Mal im Jahr. 
 
Die Arbeitsgruppen (Thematic groups) liefern die inhaltliche 
Zuarbeit für die Arbeit der NSC und Entscheidungen des Vor-
stands; sie bestehen in den fünf Bereichen: 
 

 Kultur und Tourismus (Vorsitz Lars Nordstrøm/SE, Stellv. 
Frederikke Stensrød/NO) 

 Innovation und Bildung (Vorsitz Ellen Solheim/NO, Stellv. 
Annika Carlsson/SE) 

 Nachhaltige Entwicklung (Henrik Ringbæk Madsen/DK, 
Stellv. Ben de Reu/NL) 

 Marine Ressourcen (Vorsitz Anders Fasth/SE, beide 
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Stellv. vakant) 
 Verkehr (Vorsitz Preben Friis-Hauge/DK, Stellv. Anne 

Roberston/Scottland u. Leif Blomquist/SE) 
 
Die Arbeitsgruppenmitglieder werden von den Mitgliedsregionen 
gestellt. Der Anspruch der Nordseekommission ist, dass in den 
Arbeitsgruppen Politiker aus den Mitgliedsregionen sitzen. Dies 
gilt zumindest für die Vorsitzenden und die beiden stellvertre-

tenden Vorsitzenden jeder Arbeitsgruppe. Häufig arbeiten aber 
auch Mitarbeiter der Fachebene in den Kommissionen mit, um 
die Fachlichkeit sicherzustellen. Dies erfolgt geschäftsmäßig 
durch den sog. Advisor, der immer aus der Arbeitsebene 
stammt und inhaltlich mit den Themen der Arbeitsgruppe vertraut 
ist bzw. diese auch an seinem Arbeitsplatz bearbeitet. Er bereitet 
auch die Sitzungen der Arbeitsgruppen vor und legt in Absprache 
mit dem Vorsitzenden die Tagesordnung und Sitzungsorte fest. 
 
Aufgabe der Arbeitsgruppen ist es, insbesondere seit Verab-
schiedung des Strategiepapiers „North Sea Region 2020“, die 

Maßnahmen zur Umsetzung des Strategiepapiers zu entwickeln 
und anzustoßen. Gleichzeitig erarbeiten die Arbeitsgruppen auch 
Resolutionen, die zum einen von der Generalversammlung der 
NSC, in wichtigen Fällen aber auch durch die Konferenz der Pe-
ripheren Küstenregionen (als sog. Dachorganisation der NSC) 
verabschiedet werden. Die Sitzungen der Arbeitsgruppen finden 
immer an unterschiedlichen Orten statt. Der Gastgeber ist ver-
pflichtet, ein entsprechendes Rahmenprogramm und zumindest 
das Sitzungsessen zu bezahlen. 
 
Die Besetzung der Arbeitsgruppen erfolgt nach einem freiwilli-

gen Prinzip – jeder, der sich engagieren möchte, ist willkom-
men. Die Vorsitze und ihre Stellvertreter werden vom Vorstand 
(Executive Committee) aus den von den Regionen benannten 
Kandidaten ernannt. Der Vorsitzende ist laut Satzung ernanntes 
Mitglied des Vorstandes oder Mitglied ex officio für die Zeit des 
Vorsitzes (Art. 4.4 Satz 4 u.5). Der stellvertretende Vorsitz wird in 
der Praxis als geborener Nachfolger des Vorsitzes betrachtet 
(Art. 4.4 Satz 6). Vom stellv. Vorsitzenden wird lediglich gefor-
dert, dass er sich des Themas der Arbeitsgruppe annimmt und 
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ggf. Sitzungen in der eigenen Region organisiert und begleitet. 
Reisekosten zu den Arbeitsgruppensitzungen sowie ggf. Ausrich-
tung der Sitzung sind von der Organisation, aus der der stellv. 
Vorsitzende stammt, selbst zu leisten. 
Schleswig-Holstein hat bisher an der Arbeitsgruppe Innovation 
und Bildung (ehem. MdL Wilfried Wengler) und Marine Ressour-
cen (Arbeitsebene Landesregierung) teilgenommen. 
 
Aktuell sind folgende stellv. Vorsitzende-Posten zu besetzen: 

 Vizevorsitz Nachhaltige Entwicklung 
 Vizevorsitz Innovation und Bildung 
 Vizevorsitz Kultur und Tourismus 
 Zwei Vizevorsitze Marine Ressourcen 

 
Meldefrist beim Sekretariat ist Montag, der 1.10.2012; daher ist 
eine Benennung von Kandidaten aus dem Kreis der Abgeordne-
ten beim Europaministerium bis Freitag, den 28.09.2012, 12.00 

Uhr, erforderlich. 
 

Anlagen: Derzeitiger KPKR-Vorstand 
 Derzeitiger NSC-Vorstand 
 Vizevorsitzenden-Vakazen der Arbeitsgruppen der NSC 














